
Anlage 14
34 Absätz 4

Form blatt fü r ei ne U nterstüEu n gs u ntersch rift (Kreiswah lvorschlag)

Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Unterzeichner persönlich und handschriftlieh geleistet hat. Zu
Kreiswahlvorschlägen von Parteien dürfen Unterschrifren erst gesarnmelt werden, wenn der Wahlvorschlag
aufgestellt ist; vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner
Unterschrift nur einen Kreiswahlvorschlag unterstützen. Wer mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet,
macht sich nach § 108d in Verbindung mit § 107a des Strafgesetzbuches straft:ar.

Ausgegeben

,.,. : .
Der Kreiswahlleiter

U nterstützu ngsu nterschrift
(vollständig in Maschinen- oder Druckschrift ausfülleni

lch unterstütze hiermit durch meine Unterschrift
für den Fall der Nichtanerkennung der oben unter A genannten Vereinigung als Partei den obigen Kreiswahlvorschlag als
and eren Kreiswahlvorsch lag unter dem Kennwort

(Kennwort des Kreiswahlvorschlages)

(Nichl vom Unteeeichner auszufüllen)

Bescheinigung des Wahlrechts4)
Der/Die vorstehende Untezeichne(in) ist Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes.
Er/Sie erfüllt die sonstigen Voraussetzungen des § '12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach § 13 des
Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im oben bezeichneten Wahlkreis wahlberechtigt.

, den

(Dienstsiegel) Die Gemeindebehörde

vurd bei der Anfqderung des amtlichs Fmb,atts der Nathweis erbreht, dass füa den B*erber im Meldsegister eire Auskuntisspere g€mäß den § 5'l Abs. J des
Bundesmeldegestres eirigetragm in, wird mstelle sißer Anschrift (Hauptrchnung) eine Ereichbarkeitsnschrifl veMendet; die Angabe eines Posfadls gmä'gt nicht.
Bei außtrhalb der Burd*republik Dot tschlmd lobenden Wahlb€rechtigts isa der Nachwels für die Wahlbsrecitigung durch de Angaben gemäß Anläge 2 und Abgab€ eina
Versicherung an Eides statt zu orbringm.
Wm der Untaueicfr€. die Bescfieinigung seines Wd{rechts selbst eirfsl* will, streichä.
Die Gffioindebehörde darf das Wahlre€f{ nur einmal für einm }(rdMhlvfficilag md eire Ländesliste bescheinigm; dabei darf sie nicht festhalten. lür wetchffi
Wahlytrschlag die erteilte Besdeinigung bastimml ist Dis Wd)tberechligung des Untmeichntrs muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sin.

Datenschutzhinweise auf der Rückseite
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lch unterstütze hiermit durch meine Unterschrift
A

oder

B

den Kreiswahlvorschlag der

den Kreiswahlvorschlag der

bei der

in dem

zum )eutschen Bundestag,
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(Familienname, Vomamen, Anschrift - Hauptwohnung rl,

als Bewerber im Wahtkreis 195 Saalfeld-Rudolstadt * Saale-Holzland-Kreis - Saale-Orla-Kreis benannl ist.

(Familienname)
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lch bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird.3)

{Ort. Datuml lPeßönliche rrnd händschriflliche tlnte.shrilt)

Zusatz für A



Anlage 14
(zu § 34 AbsaE 4 BWO)

Rückseile
de s Farmbl atts für eine U nterstützu ngsunte rschrift (Kreiswahlvorschl ag)

lnfomrationen zum Datenschutz
Für die mit lhrer Unterstützungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten gilt:

1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dienl dazu, die Mindestzahl von Unterstützungsunterschriften fr.rr
Wahlvorschläge nach § 20 Absatz 2 Bundeswahlgesetz und § 20 Absak 3 Bundeswahlgesetz nachzuweisen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von § 1 Absatz I
Bundesdatenschutzgeselz in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 9 AbsaE 2 Buchstabe g
Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den §§ 19, 20, 25 und 26 Bundeswahlgesglz und den s§ 34, 35,
3§ Bundeswahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, lhre personenbezogenen Daten bereitzustellen
lhre Unterstützungsunlerschrifi für den Wahlvorschlag ist jedoch nur mit diesen Angaben gültig.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der mit lhrer Unlerstützungsunlerschrift angegebenen personenbezogenen
Daten ist die Unterstützungsunlerschriften sammelnde Partei oder der Unterstützungsunterschriften sammelnde
Einzelbewerber (-§ 20 A§satZ g Bundeswahlgesetz). .. ... ..

Marxßtisch-Leninisü§clieFäiti:iO-a:t6i11äno;'(Mtpb), §öhmäthöisdii. iö,.isäög Getsenkirchen 1r1*; ;;;;;;,; ;"; il;;;;';;;;",,i",."n,,0"; ;;;; 
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*,"i",,i,,-',";i;;;;;;;;;;;;il,
von Henn Thomas Schumacher, Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, lm Schloß, 07607 Eisenberg,
kreiswahlbuero@lrashk.thueringen.de, 036691 70 256; akuell noch Frau Claudia Luckhardt, Landratsamt Saali
Orla-Kreis, Oschitzer Straße 4, 07907 Schleiz, wahlen@lrasok.thueringen.de, 03663 4SB 235) für die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten verantwortlich.

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Erstellung der Wahlrechtsbescheinigung
ist die Gemeindebehörde, bei der Sie mit lhrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

4. Empfänger der personenbezogenen Daten ist der Kreiswahlausschuss (Postanschrift: c/o Kreiswahlleiter, siehe
oben Nummer 3).

lm Falle einer Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Kreiswahlvorschlages nach § 26 Absatz 2
Bundeswahlgesetz können auch der Landeswahlausschuss, der Landeswahlleiter und der Bundeswahlleiter
Empfänger der personenbezogenen Daten sein,

lm Falle von Wahleinsprüchen können auch der Deutsche Bundestag, die sonstigen
Wahlpril{ungsgesetz am Verfahren Beteiligten sowie das Bundesverfassungsgericht, in anddren
andere Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein.

nach dem
Fällen auch

5. Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 90 AbsaE 2 Bundeswahlordnung:
Formblätter mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von sechs Monaten seit dir
Wahl zu vernichten, wenn nicht der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren
etwas anderes anordnet oder sie für die Strafuerfolgungsbehörde zur Ermiftlung einer Wahlstraftat von Bedeutung
sein können.

6. Nach § '1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung können
Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen.

7. Nach § 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mitArlikel 16 Datenschutz-Grundverordnung können
Sie von dem Verantwortlichen die Berichtigung lhrer personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wirO thre
Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

8. Nach § 1 Absatz I Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung können
Sie von dem Verantwortlichen die unveruügliche Löschung lhrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit lhre
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden nicht mehr notwendig sind und die
Speicfrcrfrist abgelaufen ist, lhre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder der
Verantwortliche zur Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird lhre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

9. Nach § 1 Ab§atz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 18 Datenschulz-Grundverordnung können
Sie von dern Veranlwortlichen statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung vedangen, soweit lhre
personenbezogenen Daten frir die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden nicht mehr notwendi! sind oder lhre
personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die Einschränkung der Verarbeitung
auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass lhre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Durch
einen Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung wird lhre Unterstiftzungsunterschrift nicht zurückgenbmmen.

10. Beschwerden können Sie an den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten und gegebenenfalls an den
Datenschutzbeauftragten des jeweils flir die Datenverarbeitung Verantwortlichen (siehe oben Nummer 3) oder an
den Bundesbeauftragten fär den Datenschutz und die lnformationsfreiheit (Postanschrifl: Der Bundesbeauftragte
frir den Datenschutz und die lnformationsfreiheit, Postfach 1468, 53004 Bonn; E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de)
richten.

11. Sie können diese lnformationen auch auf der Homepage des Bundeswahlleiters unter www.bundeswahlleiter.de
ansehen.

1) Näm€ und Kontaktdaten sind von der Partei oder dem Einzelbewerber (§ 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz) einzutragen


